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Präambel

Die Deutsche Bischofskonferenz erlässt aufgrund eines
besonderen Mandats des Apostolischen Stuhles gemäß
can. 455 § 1 CIC in Wahrnehmung der der Kirche durch
das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
garantierten Freiheit, ihre Angelegenheiten selbständig
innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes
zu ordnen,

– zur Sicherung der Glaubwürdigkeit der Einrichtungen,
welche die Kirche unterhält und anerkennt, um ihren
Auftrag in der Gesellschaft wirksam wahrnehmen zu
können,

– zur Herstellung und Gewährleistung eines wirksamen
gerichtlichen Rechtsschutzes auf den Gebieten der kirch-
lichen Ordnungen für das Zustandekommen von arbeits-
vertragsrechtlichen Regelungen und das Mitarbeiterver-
tretungsrecht, wie dies in Artikel 10 Absatz 2 der
„Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen
kirchlicher Arbeitsverhältnisse“ (GrO) vorgesehen ist,

– zur Sicherstellung einer einheitlichen Auslegung und
Anwendung der in den deutschen Bistümern überein-
stimmend geltenden arbeitsrechtlichen Grundlagen

die folgende Ordnung:

Erster Teil
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Kirchliche Gerichte für Arbeitssachen

Die Gerichtsbarkeit in kirchlichen Arbeitssachen (§ 2) wird
in erster Instanz durch Kirchliche Arbeitsgerichte und in
zweiter Instanz durch den Kirchlichen Arbeitsgerichtshof
ausgeübt.

§ 2
Sachliche Zuständigkeit

(1) Die kirchlichen Gerichte für Arbeitssachen sind zu-
ständig für Rechtsstreitigkeiten aus dem Recht der nach
Artikel 7 GrO gebildeten Kommissionen zur Ordnung des
Arbeitsvertragsrechts.

(2) Die kirchlichen Gerichte für Arbeitssachen sind fer-
ner zuständig für Rechtsstreitigkeiten aus dem Mitarbeiter-
vertretungsrecht sowie dem Recht der Mitwirkung in
Caritas-Werkstätten für Menschen mit Behinderungen
einschließlich des Wahlverfahrensrechts und des Verfah-
rens vor der Einigungsstelle.

(3) Die Zuständigkeit der kirchlichen Gerichte für Arbeits-
sachen ist nicht gegeben für Streitigkeiten aus dem Ar-
beitsverhältnis.

(4) Ein besonderes Verfahren zur Überprüfung der Recht-
mäßigkeit von kirchlichen Rechtsnormen (Normenkon-
trollverfahren) findet nicht statt.

§ 3
Örtliche Zuständigkeit

(1) Das Gericht, in dessen Dienstbezirk eine beteiligungs-
fähige Person (§ 8) ihren Sitz hat, ist für alle gegen sie zu
erhebenden Klagen zuständig. Ist der Beklagte eine na-
türliche Person, bestimmt sich der Gerichtsstand nach dem
dienstlichen Einsatzort des Beklagten.

(2) In Rechtsstreitigkeiten nach § 2 Absatz 1 ist das Ge-
richt ausschließlich zuständig, in dessen Dienstbezirk die
Geschäftsstelle der Kommission ihren Sitz hat. Sind meh-
rere Kommissionen am Verfahren beteiligt, ist das für die
beklagte Kommission errichtete Gericht ausschließlich zu-
ständig.
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(3) In Rechtsstreitigkeiten nach § 2 Absatz 2, an denen
ein mehrdiözesaner oder überdiözesaner Rechtsträger
beteiligt ist, ist das Gericht ausschließlich zuständig, in
dessen Dienstbezirk sich der Sitz der Hauptniederlassung
des Rechtsträgers eines Verfahrensbeteiligten befindet,
soweit nicht durch Gesetz eine hiervon abweichende Re-
gelung der örtlichen Zuständigkeit getroffen wird.

§ 4
Besetzung der Gerichte

Die kirchlichen Gerichte für Arbeitssachen sind mit Per-
sonen, welche die Befähigung zum Richteramt nach staatli-
chem oder kirchlichem Recht besitzen, und mit ehrenamt-
lichen Richtern (beisitzenden Richtern) aus den Kreisen
der Dienstgeber und Mitarbeiter, welche nach Maßgabe
dieser Ordnung stimmberechtigt an der Entscheidungs-
findung mitwirken, besetzt.

§ 5
Aufbringung der Mittel

Die Kosten des Kirchlichen Arbeitsgerichts trägt das Bis-
tum, für das es errichtet ist. Im Falle der Errichtung eines
gemeinsamen kirchlichen Arbeitsgerichts durch mehrere
Diözesanbischöfe (§ 14 Absatz 2) tragen die beteiligten
Bistümer die Kosten nach einem zwischen Ihnen verein-
barten Verteilungsmaßstab. Die Kosten des Kirchlichen
Arbeitsgerichtshofs trägt der Verband der Diözesen
Deutschlands.

§ 6
Gang des Verfahrens

(1) Im ersten Rechtszug ist das Kirchliche Arbeitsgericht
zuständig.

(2) Gegen das Urteil des Kirchlichen Arbeitsgerichts fin-
det die Revision an den Kirchlichen Arbeitsgerichtshof
nach Maßgabe des § 47 statt.

§ 7
Verfahrensgrundsätze

(1) Das Gericht entscheidet, soweit diese Ordnung nichts
anderes bestimmt, auf Grund mündlicher Verhandlung
durch Urteil. Mit Einverständnis der Beteiligten kann das
Gericht ohne mündliche Verhandlung entscheiden.

(2) Die Verhandlung einschließlich der Beweisaufnahme
ist öffentlich. Das Gericht kann die Öffentlichkeit für die
Verhandlung oder für einen Teil der Verhandlung aus wich-
tigem Grund ausschließen, insbesondere wenn durch die

Öffentlichkeit eine erhebliche Beeinträchtigung kirchli-
cher Belange oder schutzwürdiger Interessen eines Betei-
ligten zu besorgen ist oder wenn Dienstgeheimnisse zum
Gegenstand der Verhandlung oder der Beweisaufnahme
gemacht werden. Die Entscheidung wird auch im Fall des
Satzes 2 öffentlich verkündet.

(3) Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amts we-
gen. Die am Verfahren Beteiligten haben an der Aufklä-
rung des Sachverhalts mitzuwirken. Zur Aufklärung des
Sachverhalts können Urkunden eingesehen, Auskünfte
eingeholt, Zeugen, Sachverständige und Beteiligte ver-
nommen und ein Augenschein eingenommen werden.

(4) Alle mit einem befristeten Rechtsmittel anfechtbaren
Entscheidungen enthalten die Belehrung über das Rechts-
mittel. Soweit ein Rechtsmittel nicht gegeben ist, ist eine
entsprechende Belehrung zu erteilen. Die Frist für ein
Rechtsmittel beginnt nur, wenn der Beteiligte über das
Rechtsmittel und das Gericht, bei dem das Rechtsmittel
einzulegen ist, die Anschrift des Gerichts und die einzu-
haltende Frist und Form schriftlich belehrt worden ist. Ist
die Belehrung unterblieben oder unrichtig erteilt, so ist
die Einlegung des Rechtsmittels nur innerhalb eines Jah-
res seit Zustellung der Entscheidung zulässig.

(5) Das Gericht soll in jeder Lage des Verfahrens auf eine
gütliche Beilegung des Rechtsstreits hinwirken.

§ 8
Verfahrensbeteiligte

(1) In Rechtsstreitigkeiten gemäß § 2 Absatz 1 können
beteiligt sein:

a)  in allen Angelegenheiten die Hälfte der Mitglieder der
nach Artikel 7 GrO gebildeten Kommission oder die
Mehrheit der Mitglieder der Dienstgeber- bzw. Mit-
arbeiterseite der Kommission,

b) in Angelegenheiten, welche die eigene Rechtsstellung
als Kommissions-Mitglied betreffen, das einzelne
Mitglied der Kommission und der Dienstgeber,

c) in Angelegenheiten des Wahlverfahrensrechts darüber
hinaus der Dienstgeber, der einzelne Mitarbeiter und
die Wahlorgane und Koalitionen nach Artikel 6 GrO,

d) in Angelegenheiten, welche die Rechtsstellung als
Koalition nach Artikel 6 GrO betreffen, die anerkannte
Koalition.

(2) In Rechtsstreitigkeiten gemäß § 2 Absatz 2 können
beteiligt sein:

a) in Angelegenheiten der Mitarbeitervertretungsordnung
einschließlich des Verfahrens vor der Einigungsstelle
die Mitarbeitervertretung und der Dienstgeber,
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b) in Angelegenheiten des Wahlverfahrensrechts und des
Rechts der Mitarbeiterversammlung die Mitarbeiter-
vertretung, der Dienstgeber und der einzelne Mitar-
beiter und die Wahlorgane,

c) in Angelegenheiten aus dem Recht der Arbeitsgemein-
schaften für Mitarbeitervertretungen die Organe der
Arbeitsgemeinschaft, der Dienstgeber und die (Erz-)
Bistümer bzw. Diözesan-Caritasverbände,

d) in Angelegenheiten aus dem Recht der Mitwirkung in
Caritas-Werkstätten für Menschen mit Behinderungen
der Werkstattrat und der Rechtsträger der Werkstatt,

e) in Angelegenheiten, welche die eigene Rechtsstellung
als Mitglied einer Mitarbeitervertretung, als Sprecherin
oder Sprecher der Jugendlichen und Auszubildenden,
als Vertrauensperson der Schwerbehinderten, als Ver-
trauensmann der Zivildienstleistenden oder als Mit-
glied einer Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeiterver-
tretungen betreffen, die jeweils betroffene Person, die
Mitarbeitervertretung und der Dienstgeber.

§ 9
Beiladung

(1) Das Gericht kann, solange das Verfahren noch nicht
rechtskräftig abgeschlossen oder in höherer Instanz an-
hängig ist, von Amts wegen oder auf Antrag andere, de-
ren rechtliche Interessen durch die Entscheidung berührt
werden, beiladen.

(2) Sind an dem streitigen Rechtsverhältnis Dritte derart
beteiligt, dass die Entscheidung auch ihnen gegenüber nur
einheitlich ergehen kann, so sind sie beizuladen (notwen-
dige Beiladung). Dies gilt auch für einen Dritten, der
aufgrund Rechtsvorschrift verpflichtet ist, einer Partei oder
einem Beigeladenen die Kosten des rechtshängig gemach-
ten Anspruchs zu ersetzen (Kostenträger).

(3) Der Beiladungsbeschluss ist allen Beteiligten zuzu-
stellen. Dabei sollen der Stand der Sache und der Grund
der Beiladung angegeben werden. Die Beiladung ist un-
anfechtbar.

(4) Der Beigeladene kann innerhalb der Anträge eines
Beteiligten selbständig Angriffs- und Verteidigungsmittel
geltend machen und alle Verfahrenshandlungen wirksam
vornehmen. Abweichende Sachanträge kann er nur stel-
len, wenn eine notwendige Beiladung vorliegt.

§ 10
Klagebefugnis

Die Klage ist nur zulässig, wenn der Kläger geltend macht,
in eigenen Rechten verletzt zu sein, oder wenn er eine

Verletzung von Rechten eines Organs, dem er angehört,
geltend macht.

§ 11
Prozessvertretung

Die Beteiligten können vor den kirchlichen Gerichten für
Arbeitssachen den Rechtsstreit selbst führen oder sich von
einer sach- und rechtskundigen Person vertreten lassen.

§ 12
Kosten (Gebühren und Auslagen)

(1) Im Verfahren vor den kirchlichen Gerichten für Arbeits-
sachen werden Gebühren nicht erhoben. Im Übrigen ent-
scheidet das Gericht durch Urteil, ob Auslagen aufgrund
materiell-rechtlicher Vorschriften erstattet werden und wer
diese zu tragen hat.

(2) Der Vorsitzende kann auf Antrag eines Beteiligten auch
vor Verkündung des Urteils durch selbständig anfechtba-
ren Beschluss (§ 55) entscheiden, ob Auslagen gemäß
Absatz 1 Satz 2 erstattet werden.

(3) Zeugen und Sachverständige werden in Anwendung
des staatlichen Gesetzes über die Entschädigung von Zeu-
gen und Sachverständigen entschädigt.

§ 13
Rechts- und Amtshilfe

(1) Die kirchlichen Gerichte für Arbeitssachen leisten
einander Rechtshilfe. Die Vorschriften des staatlichen
Gerichtsverfassungsgesetzes über Rechtshilfe finden ent-
sprechende Anwendung.

(2) Alle kirchlichen Dienststellen und Einrichtungen leis-
ten den kirchlichen Gerichten für Arbeitssachen auf An-
forderung Amtshilfe.

Zweiter Teil
Aufbau der kirchlichen Gerichte für Arbeitssachen

1. Abschnitt
Kirchliche Arbeitsgerichte erster Instanz

§ 14
Errichtung

(1) Für jedes Bistum/Erzbistum wird ein Kirchliches Ar-
beitsgericht als Gericht erster Instanz errichtet. Das Nä-
here wird im Errichtungsdekret des zuständigen Diözesan-
bischofs geregelt.
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(2) Für mehrere Bistümer/Erzbistümer kann aufgrund
Vereinbarung der Diözesanbischöfe ein gemeinsames
Kirchliches Arbeitsgericht als Gericht erster Instanz er-
richtet werden. Dem gemeinsamen Kirchlichen Arbeits-
gericht können alle nach dieser Ordnung wahrzuneh-
menden Zuständigkeiten oder nur die Zuständigkeiten
nach § 2 Absatz 1 oder § 2 Absatz 2 übertragen werden.
Das Nähere wird im gemeinsamen Errichtungsdekret der
Diözesanbischöfe geregelt.

§ 15
Gerichtssitz/Dienstaufsicht/Geschäftsstelle

(1) Der Sitz des Gerichts wird durch diözesanes Recht
bestimmt.

(2) Die Dienstaufsicht über die Mitglieder des Kirchli-
chen Arbeitsgerichts übt der Diözesanbischof des Bistums,
in dem sich der Sitz des Gerichtes befindet, aus. *

(3) Die Geschäftsstelle des Kirchlichen Arbeitsgerichts
wird beim Erz-/Bischöflichen Diözesangericht (Offizia-
lat/Konsistorium) eingerichtet.

§ 16
Zusammensetzung/Besetzung

(1) Das Kirchliche Arbeitsgericht besteht aus dem Vorsit-
zenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, sechs beisit-
zenden Richtern aus den Kreisen der Dienstgeber und
sechs beisitzenden Richtern aus den Kreisen der Mit-
arbeiter.

(2) Das Kirchliche Arbeitsgericht entscheidet in der Be-
setzung mit dem Vorsitzenden oder dem stellvertretenden
Vorsitzenden, einem beisitzenden Richter aus den Krei-
sen der Dienstgeber und einem beisitzenden Richter aus
den Kreisen der Mitarbeiter.

(3) Die Verteilung der Verfahren zwischen dem Vorsit-
zenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden erfolgt
anhand eines Geschäftsverteilungsplans, der spätestens am
Ende des laufenden Jahres für das folgende Jahr vom
Vorsitzenden nach Anhörung des stellvertretenden Vor-
sitzenden schriftlich festzulegen ist.

(4) Ist der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsit-
zende an der Ausübung seines Amtes gehindert, tritt an
seine Stelle der stellvertretende Vorsitzende oder der Vor-
sitzende.

§ 17
Rechtsstellung der Richter

(1) Die Richter sind von Weisungen unabhängig und nur
an Gesetz und Recht gebunden. Sie dürfen in der Über-
nahme oder Ausübung ihres Amtes weder beschränkt, noch
wegen der Übernahme oder Ausübung ihres Amtes be-
nachteiligt oder bevorzugt werden. Sie unterliegen der
Schweigepflicht auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt.

(2) Dem Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsit-
zenden kann eine Aufwandsentschädigung oder eine Ver-
gütung gewährt werden.

(3) Die Tätigkeit der beisitzenden Richter ist ehrenamt-
lich. Sie erhalten Auslagenersatz gemäß den am Sitz des
Gerichts geltenden reisekostenrechtlichen Vorschriften.

(4) Die beisitzenden Richter werden für die Teilnahme an
Verhandlungen im notwendigen Umfang von ihrer dienst-
lichen Tätigkeit freigestellt. Auf die beisitzenden Richter
der Mitarbeiterseite finden die §§ 18 und 19 der Mitar-
beitervertretungsordnung entsprechend Anwendung.

§ 18
Ernennungsvoraussetzungen/
Beendigung des Richteramtes

(1) Zum Richter kann ernannt werden, wer katholisch ist
und nicht in der Ausübung der allen Kirchenmitgliedern zu-
stehenden Rechte behindert ist sowie die Gewähr dafür bie-
tet, dass er jederzeit für das kirchliche Gemeinwohl eintritt.

(2) Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende

a) müssen die Befähigung zum Richteramt nach dem
Deutschen Richtergesetz * oder nach kanonischem
Recht besitzen,

b) dürfen keinen anderen kirchlichen Dienst als den eines
Richters oder eines Hochschullehrers beruflich aus-
üben und keinem Leitungsorgan einer kirchlichen
Körperschaft oder eines anderen Trägers einer kirch-
lichen Einrichtung angehören,

c) sollen Erfahrung auf dem Gebiet des kanonischen
Rechts und Berufserfahrung im Arbeitsrecht oder
Personalwesen haben.

(3) Die beisitzenden Richter der Dienstgeberseite müssen
die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft in einer Kom-
mission nach Artikel 7 GrO erfüllen. Die beisitzenden
Richter der Mitarbeiterseite müssen die Voraussetzungen

* Der Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Richtergesetz
steht die Befähigung zum Dienst als Berufsrichter nach Anlage I Ka-
pitel III Sachgebiet A  Abschnitt III Nr. 8 des Einigungsvertrages gleich.

* Die Einzelheiten bleiben der Regelung durch diözesanes Recht über-
lassen.
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für die Wählbarkeit in die Mitarbeitervertretung erfüllen
und im Dienst eines kirchlichen Anstellungsträgers im
Geltungsbereich dieser Ordnung stehen.

(4) Das Amt eines Richters endet vor Ablauf der Amtszeit

a) mit dem Rücktritt;

b) mit der Feststellung des Wegfalls der Ernennungs-
voraussetzungen oder der Feststellung eines schweren
Dienstvergehens. Diese Feststellungen trifft der Diöze-
sanbischof oder ein von ihm bestimmtes kirchliches
Gericht nach Maßgabe des diözesanen Rechts. **

Endet das Amt eines Richters vor Ablauf seiner regulären
Amtszeit, wird für die Dauer der Amtszeit, die dem ausge-
schiedenen Richter verblieben wäre, ein Nachfolger ernannt.

(5) Das Amt des Richters an einem Kirchlichen Arbeits-
gericht endet auch mit Beginn seiner Amtszeit beim Kirch-
lichen Arbeitsgerichtshof. Absatz 4 Satz 2 gilt entspre-
chend. Niemand darf gleichzeitig beisitzender Richter der
Dienstgeberseite und der Mitarbeiterseite sein oder als
beisitzender Richter bei mehr als einem kirchlichen Ge-
richt für Arbeitssachen ernannt werden.

(6) Sind zum Ende der Amtszeit neue Richter noch nicht
ernannt, führen die bisherigen Richter die Geschäfte bis
zur Ernennung der Nachfolger weiter.

§ 19
Ernennung des Vorsitzenden

Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende des
Kirchlichen Arbeitsgerichts werden vom Diözesanbischof
für die Dauer von fünf Jahren ernannt. Der Diözesan-
bischof gibt dem Domkapitel als Konsultorenkollegium
und/oder dem Diözesanvermögensverwaltungsrat***, dem
Diözesancaritasverband, sowie der/den diözesanen Ar-
beitsgemeinschaft(en) für Mitarbeitervertretungen und
der Mitarbeiterseite der Bistums-/Regional-KODA zuvor
Gelegenheit zur Stellungnahme. Die Wiederernennung
ist zulässig.

§ 20
Ernennung/Mitwirkung der beisitzenden Richter

(1) Die sechs beisitzenden Richter aus den Kreisen der
Dienstgeber werden auf Vorschlag des Domkapitels als
Konsultorenkollegium und/oder des Diözesanvermögens-
verwaltungsrats*** vom Diözesanbischof ernannt. Drei

beisitzende Richter aus den Kreisen der Mitarbeiter wer-
den auf Vorschlag des Vorstands/der Vorstände der diöze-
sanen Arbeitsgemeinschaft(en) für Mitarbeitervertre-
tungen und drei beisitzende Richter auf Vorschlag der
Mitarbeitervertreter in der Bistums-/Regional-KODA vom
Diözesanbischof ernannt. Die Ernennung erfolgt für die
Dauer von fünf Jahren. Bei der Abgabe der Vorschläge
durch die vorschlagsberechtigten Gremien werden Ver-
treter aus Einrichtungen der Caritas, die jeweils von der
Dienstgeberseite und der Mitarbeiterseite der zuständigen
Regional-Kommission der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion des Deutschen Caritasverbandes nominiert werden,
angemessen berücksichtigt. Die Wiederernennung ist zu-
lässig.

(2) Die beisitzenden Richter wirken in alphabetischer
Reihenfolge an der mündlichen Verhandlung mit. Zieht
sich ein Verfahren über mehrere Verhandlungstage hin,
findet ein Wechsel bei den beisitzenden Richtern grund-
sätzlich nicht statt. Bei Verhinderung eines beisitzenden
Richters tritt an dessen Stelle derjenige, der in der Rei-
henfolge an nächster Stelle steht.

(3) Bei unvorhergesehener Verhinderung kann der Vor-
sitzende abweichend von Absatz 2 aus der Beisitzerliste
einen beisitzenden Richter heranziehen, der am Gerichts-
sitz oder in der Nähe wohnt oder seinen Dienstsitz hat.

2. Abschnitt
Kirchlicher Arbeitsgerichtshof

§ 21
Errichtung

Für die Bistümer im Bereich der Deutschen Bischofs-
konferenz wird als Kirchliches Arbeitsgericht zweiter
Instanz der Kirchliche Arbeitsgerichtshof mit Sitz in
Bonn errichtet.

§ 22
Zusammensetzung/Besetzung

(1) Der Kirchliche Arbeitsgerichtshof besteht aus dem
Präsidenten und dem Vizepräsidenten (§ 18 Absatz 2 Buch-
stabe a), einem Mitglied mit der Befähigung zum staatli-
chen Richteramt (§ 5 DRiG) und dessen Stellvertreter,
einem Mitglied mit der Befähigung zum kirchlichen
Richteramt (can. 1421 § 3 CIC) und dessen Stellvertreter,
sechs beisitzenden Richtern aus den Kreisen der Dienst-
geber und sechs beisitzenden Richtern aus den Kreisen
der Mitarbeiter.

(2) Der Kirchliche Arbeitsgerichtshof entscheidet in der
Besetzung mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten,
den beiden Mitgliedern mit der Befähigung zum Richter-

** Das Nähere regeln die jeweiligen in der Diözese geltenden diszipli-
narrechtlichen Bestimmungen oder für anwendbar erklärte Bestim-
mungen des staatlichen Rechts, hilfsweise die cc. 192 bis 195 CIC;
auf das jeweils anwendbare Recht wird an dieser Stelle verwiesen.

*** Das Nähere regelt das diözesane Recht.
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amt, einem beisitzenden Richter aus den Kreisen der
Dienstgeber und einem beisitzenden Richter aus den Krei-
sen der Mitarbeiter.

(3) Die Verteilung der Verfahren zwischen dem Präsiden-
ten und dem Vizepräsidenten erfolgt anhand eines Ge-
schäftsverteilungsplans, der spätestens am Ende des lau-
fenden Jahres für das folgende Jahr vom Präsidenten nach
Anhörung des Vizepräsidenten schriftlich festzulegen ist
(vgl. § 16 Absatz 3).

(4) Sind der Präsident bzw. Vizepräsident oder ein Mit-
glied mit der Befähigung zum Richteramt an der Aus-
übung ihres Amtes gehindert, treten an deren Stelle der
Vizepräsident bzw. Präsident  bzw. die jeweiligen Stell-
vertreter.

§ 23
Dienstaufsicht/Verwaltung

(1) Die Dienstaufsicht über die Mitglieder des Kirchli-
chen Arbeitsgerichtshofes übt der Vorsitzende der Deut-
schen Bischofskonferenz aus.

(2) Die Geschäftsstelle des Kirchlichen  Arbeitsgerichts-
hofs wird beim Sekretariat der Deutschen Bischofskon-
ferenz eingerichtet.

§ 24
Rechtsstellung der Richter/

Ernennungsvoraussetzungen/
Beendigung des Richteramtes

(1) § 17 gilt entsprechend.

(2) § 18 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass auch für
die weiteren Mitglieder mit der Befähigung zum Richter-
amt sowie deren Stellvertreter die Voraussetzungen für
die Ernennung nach § 18 Absatz 2 Buchstaben b) und c)
entsprechend Anwendung finden und dass die Feststel-
lungen nach § 18 Absatz 4 durch den Vorsitzenden der
Deutschen Bischofskonferenz oder durch ein von ihm
bestimmtes Gericht auf der Grundlage der entsprechen-
den Vorschriften des Bistums, in dem der Kirchliche
Arbeitsgerichtshof seinen Sitz hat, zu treffen sind.

§ 25
Ernennung des Präsidenten und der weiteren

Mitglieder mit der Befähigung zum Richteramt

Der Präsident und die weiteren Mitglieder mit der Befä-
higung zum Richteramt werden auf Vorschlag des Ständi-
gen Rates der Deutschen Bischofskonferenz vom Vorsit-
zenden der Deutschen Bischofskonferenz für die Dauer

von fünf Jahren ernannt. Der Vorsitzende der Deutschen
Bischofskonferenz gibt dem Verwaltungsrat des Ver-
bandes der Diözesen Deutschlands, dem Deutschen
Caritasverband, der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Mitarbeitervertretungen, der Mitarbeiterseite der Zen-
tral-KODA und der Deutschen Ordensobernkonferenz
zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme. Die Wiederer-
nennung ist zulässig.

§ 26
Ernennung/Mitwirkung der beisitzenden Richter
aus den Kreisen der Dienstgeber und Mitarbeiter

(1) Die beisitzenden Richter aus den Kreisen der Dienst-
geber werden auf Vorschlag des Verwaltungsrates des
Verbandes der Diözesen Deutschlands, die beisitzenden
Richter aus den Kreisen der Mitarbeiter werden auf Vor-
schlag des Vorstandes der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Mitarbeitervertretungen und auf Vorschlag der Mitarbeiter-
seite der Zentral-KODA vom Vorsitzenden der Deutschen
Bischofskonferenz für die Dauer von fünf Jahren ernannt.
Bei der Abgabe des Vorschlages für die beisitzenden Rich-
ter aus den Kreisen der Dienstgeber werden Vertreter aus
Einrichtungen der Caritas bzw. der Orden, die von der
Dienstgeberseite der Bundeskommission der Arbeitsrecht-
lichen Kommission bzw. der Deutschen Ordensobern-
konferenz nominiert werden, angemessen berücksichtigt.
Bei der Abgabe des Vorschlags für die beisitzenden Rich-
ter aus den Kreisen der Mitarbeiter werden Vertreter der
Caritas, die von der Mitarbeiterseite der Bundeskommis-
sion der Arbeitsrechtlichen Kommission nominiert wer-
den, angemessen berücksichtigt. Die Wiederernennung ist
zulässig.

(2) § 20 Absatz 2 und 3 gelten entsprechend.

Dritter Teil
Verfahren vor den kirchlichen
Gerichten für Arbeitssachen

1. Abschnitt
Verfahren im ersten Rechtszug

1. Unterabschnitt
Allgemeine Verfahrensvorschriften

§ 27
Anwendbares Recht

Auf das Verfahren vor den kirchlichen Arbeitsgerichten
im ersten Rechtszug finden die Vorschriften des staatli-
chen Arbeitsgerichtsgesetzes über das Urteilsverfahren in
ihrer jeweiligen Fassung Anwendung, soweit diese Ord-
nung nichts anderes bestimmt.
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§ 28
Klageschrift

Das Verfahren wird durch Erhebung der Klage eingelei-
tet; die Klage ist bei Gericht schriftlich einzureichen oder
bei seiner Geschäftsstelle mündlich zur Niederschrift an-
zubringen. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten,
den Streitgegenstand mit einem bestimmten Antrag und die
Gründe für die Klage bezeichnen. Zur Begründung dienen-
de Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden.

§ 29
Klagerücknahme

Die Klage kann jederzeit in derselben Form zurückgenom-
men werden. In diesem Fall ist das Verfahren durch Be-
schluss des Vorsitzenden einzustellen. Von der Einstel-
lung des Verfahrens ist den Beteiligten Kenntnis zu geben,
soweit ihnen die Klage vom Gericht mitgeteilt worden ist.

§ 30
Klageänderung

Eine Änderung der Klage ist zuzulassen, wenn die übri-
gen Beteiligten zustimmen oder das Gericht die Ände-
rung für sachdienlich hält. Die Zustimmung der Beteilig-
ten zu der Änderung der Klage gilt als erteilt, wenn die
Beteiligten sich, ohne zu widersprechen, in einem Schrift-
satz oder in der mündlichen Verhandlung auf die geän-
derte Klage eingelassen haben. Die Entscheidung, dass
eine Änderung der Klage nicht vorliegt oder zugelassen
wird, ist unanfechtbar.

§ 31
Zustellung der Klage/Klageerwiderung

Der Vorsitzende stellt dem Beklagten die Klageschrift zu
mit der Aufforderung, auf die Klage innerhalb einer von
ihm bestimmten Frist schriftlich zu erwidern.

§ 32
Ladung zur mündlichen Verhandlung

Der Vorsitzende bestimmt nach Eingang der Klageerwi-
derung, spätestens nach Fristablauf, den Termin zur münd-
lichen Verhandlung. Er lädt dazu die Beteiligten mit einer
Frist von mindestens zwei Wochen. Dabei ist darauf hin-
zuweisen, dass auch in Abwesenheit einer Partei verhan-
delt und entschieden werden kann.

§ 33
Vorbereitung der mündlichen Verhandlung

(1) Der Vorsitzende hat die streitige Verhandlung so vor-
zubereiten, dass sie möglichst in einem Termin zu Ende

geführt werden kann. Zu diesem Zweck soll er, soweit es
sachdienlich erscheint, insbesondere

1. den Parteien die Ergänzung oder Erläuterung ihrer
vorbereitenden Schriftsätze sowie die Vorlegung von
Urkunden und von anderen zur Niederlegung bei
Gericht geeigneten Gegenständen aufgeben, insbeson-
dere eine Frist zur Erklärung über bestimmte klärungs-
bedürftige Punkte setzen;

2. kirchliche Behörden und Dienststellen oder Träger
eines kirchlichen Amtes um Mitteilung von Urkunden
oder um Erteilung von Auskünften ersuchen;

3. das persönliche Erscheinen der Parteien anordnen;

4. Zeugen, auf die sich eine Partei bezogen hat, und Sach-
verständige zur mündlichen Verhandlung laden sowie
eine Anordnung nach § 378 der Zivilprozessordnung
treffen.

Von diesen Maßnahmen sind die Parteien zu benachrich-
tigen.

(2) Angriffs- und Verteidigungsmittel, die erst nach Ab-
lauf einer nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 gesetzten Frist vor-
gebracht werden, sind nur zuzulassen, wenn nach der
freien Überzeugung des Gerichts ihre Zulassung die Er-
ledigung des Rechtsstreits nicht verzögern würde oder
wenn die Partei die Verspätung genügend entschuldigt.
Die Parteien sind über die Folgen der Versäumung der
nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 gesetzten Frist zu belehren.

§ 34
Alleinentscheidung durch den Vorsitzenden

(1) Der Vorsitzende entscheidet allein

1. bei Zurücknahme der Klage;

2. bei Verzicht auf den geltend gemachten Anspruch;

3. bei Anerkenntnis des geltend gemachten Anspruchs.

(2) Der Vorsitzende kann in den Fällen des Absatzes 1
eine Entscheidung ohne mündliche Verhandlung treffen.

(3) Der Vorsitzende entscheidet ferner allein, wenn eine
das Verfahren beendende Entscheidung ergehen kann und
die Parteien übereinstimmend eine Entscheidung durch
den Vorsitzenden beantragen; der Antrag ist in die Nie-
derschrift aufzunehmen.

(4) Der Vorsitzende kann vor der streitigen Verhandlung
einen Beweisbeschluss erlassen, soweit er anordnet

1. eine Beweisaufnahme durch den ersuchten Richter;

2. eine schriftliche Beantwortung der Beweisfrage nach
§ 377 Absatz 3 der Zivilprozessordnung;
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3. die Einholung amtlicher Auskünfte;

4. eine Parteivernehmung.

Anordnungen nach Nummer 1 bis 3 können vor der strei-
tigen Verhandlung ausgeführt werden.

§ 35
Ablehnung von Gerichtspersonen

Für die Ausschließung und die Ablehnung von Gerichtsper-
sonen gelten die §§ 41 bis 49 der Zivilprozessordnung
entsprechend mit der Maßgabe, dass die Entscheidung über
die Ausschließung oder die Ablehnung eines beisitzenden
Richters aus den Kreisen der Dienstgeber und der Mitar-
beiter der Vorsitzende trifft. Ist der Vorsitzende betroffen,
entscheidet der Arbeitsgerichtshof ohne mündliche Ver-
handlung und ohne Hinzuziehung der beisitzenden Rich-
ter aus den Kreisen der Dienstgeber und der Mitarbeiter.

§ 36
Zustellungen und Fristen

(1) Anordnungen und Entscheidungen, durch die eine Frist
in Lauf gesetzt wird, sind gegen Empfangsbescheinigung
oder durch Übergabeeinschreiben mit Rückschein zuzu-
stellen.

(2) Der Lauf einer Frist beginnt mit der Zustellung.

§ 37
Wiedereinsetzung in versäumte Fristen

(1) Ist jemand ohne eigenes Verschulden gehindert, eine
Ausschlussfrist einzuhalten, ist ihm auf Antrag Wieder-
einsetzung in versäumte Fristen zu gewähren.

(2) Der Antrag muss die Angabe der die Wiedereinset-
zung rechtfertigenden Tatsachen und der Mittel zu ihrer
Glaubhaftmachung enthalten.

(3) Der Antrag ist innerhalb von zwei Wochen nach Weg-
fall des Hindernisses zu stellen. In derselben Frist ist die
versäumte Rechtshandlung nachzuholen.

(4) Über den Antrag entscheidet die Stelle, die über die
versäumte Rechtshandlung zu befinden hat.

2. Unterabschnitt
Mündliche Verhandlung

§ 38
Gang der mündlichen Verhandlung

(1) Der Vorsitzende eröffnet und leitet die Verhandlung.
Nach Aufruf der Sache trägt er den bisherigen Streitstand

vor. Hierauf erhalten die Beteiligten das Wort, um ihr
Begehren zu nennen und zu begründen.

(2) Der Vorsitzende erörtert die Sache mit den Beteiligten
sachlich und rechtlich. Dabei soll er ihre Einigung för-
dern.

(3) Die beisitzenden Richter haben das Recht, Fragen zu
stellen.

§ 39
Anhörung Dritter

In dem Verfahren können der Dienstgeber, die Dienstneh-
mer und die Stellen gehört werden, die nach den in § 2
Absatz 1 und 2 genannten Ordnungen im einzelnen
Fall betroffen sind, ohne am Verfahren im Sinne der §§ 8
und 9 beteiligt zu sein.

§ 40
Beweisaufnahme

(1) Das Gericht erhebt Beweis in der mündlichen Verhand-
lung. Es kann insbesondere Zeugen, Sachverständige und
Beteiligte vernehmen und Urkunden heranziehen.

(2) Das Gericht kann schon vor der mündlichen Verhand-
lung durch eines seiner Mitglieder Beweis erheben lassen
oder ein anderes Gericht um die Beweisaufnahme ersu-
chen. Die Beteiligten werden von allen Beweisterminen
benachrichtigt und können der Beweisaufnahme beiwoh-
nen.

§ 41
Vergleich, Erledigung des Verfahrens

(1) Die Beteiligten können, um das Verfahren ganz oder
zum Teil zu erledigen, zur Niederschrift des Gerichts oder
des Vorsitzenden einen Vergleich schließen, soweit sie über
den Gegenstand des Vergleichs verfügen können, oder das
Verfahren für erledigt erklären.

(2) Haben die Beteiligten das Verfahren für erledigt er-
klärt, so ist es vom Vorsitzenden des Arbeitsgerichts ein-
zustellen. § 30 Satz 3 ist entsprechend anzuwenden.

(3) Hat der Kläger das Verfahren für erledigt erklärt, so
sind die übrigen Beteiligten binnen einer von dem Vor-
sitzenden zu bestimmenden Frist von mindestens zwei
Wochen aufzufordern, mitzuteilen, ob sie der Erledigung
zustimmen. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn sich der
Beteiligte innerhalb der vom Vorsitzenden bestimmten
Frist nicht äußert.
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§ 42
Beratung und Abstimmung

(1) An der Beratung und Abstimmung nehmen ausschließ-
lich der Vorsitzende und die beisitzenden Richter teil.

(2) Das Gericht entscheidet mit der Mehrheit der Stim-
men. Die Stimmabgabe kann nicht verweigert werden. Der
Vorsitzende stimmt zuletzt ab.

(3) Über den Hergang der Beratung und Abstimmung ist
Stillschweigen zu bewahren.

§ 43
Urteil

(1) Das Gericht entscheidet nach seiner freien, aus dem
Gesamtergebnis des Verfahrens gewonnenen Überzeu-
gung. Das Urteil ist schriftlich abzufassen. In dem Urteil
sind die Gründe tatsächlicher und rechtlicher Art anzuge-
ben, die für die richterliche Überzeugung leitend gewe-
sen sind. Das Urteil ist von allen mitwirkenden Richtern
zu unterschreiben.

(2) Das Urteil darf nur auf Tatsachen und Beweiser-
gebnisse gestützt werden, zu denen sich die Beteiligten
äußern konnten.

3. Unterabschnitt
Besondere Verfahrensarten

§ 44
Auflösung der Mitarbeitervertretung/Verlust der

Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertretung

Sieht das materielle Recht die Möglichkeit einer Klage
auf Auflösung der Mitarbeitervertretung, auf Amtsent-
hebung eines einzelnen Mitglieds einer Mitarbeiterver-
tretung oder auf Feststellung des Verlusts der Mitglied-
schaft in der Mitarbeitervertretung vor, ist die Erhebung
der Klage innerhalb einer Frist von vier Wochen von dem
Tage an zulässig, an dem der Kläger vom Sachverhalt
Kenntnis erlangt hat. Eine Klage nach Satz 1 kann nur
von mindestens der Hälfte der Mitglieder der Mitarbeiter-
vertretung oder vom Dienstgeber erhoben werden.

§ 44 a
Verlust der Mitgliedschaft in einer
Kommission nach Artikel 7 GrO

§ 44 Satz 1 gilt entsprechend für Klagen auf Amtsent-
hebung oder Feststellung des Verlusts der Mitgliedschaft
in einer Kommission nach Artikel 7 GrO. Eine Klage nach
Satz 1 kann nur von der Hälfte der Mitglieder der Kom-

mission oder der Mehrheit der Mitglieder einer Seite der
Kommission erhoben werden.

§ 44 b
Wahlprüfungsklage

Eine Klage auf Feststellung der Ungültigkeit einer Wahl
einer Mitarbeitervertretung, eines Mitglieds einer Mitar-
beitervertretung, einer Kommission nach Artikel 7 GrO
oder eines Mitarbeitervertreters in einer Kommission
nach Artikel 7 GrO ist nur innerhalb einer Frist von zwei
Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung zulässig.

§ 45
Organstreitverfahren über Zuständigkeit einer

nach Artikel 7 GrO gebildeten Kommission

In Verfahren über den Streitgegenstand, welche Kommis-
sion für den Beschluss über eine arbeitsvertragsrechtliche
Angelegenheit zuständig ist, sind nur Kommissionen im
Sinne von § 2 Absatz 1 beteiligungsfähig. Die Beschluss-
fassung über die Anrufung des Kirchlichen Arbeitsgerichts
bedarf mindestens einer Drei-Viertel-Mehrheit der Ge-
samtzahl der Mitglieder der Kommission.

2. Abschnitt
Verfahren im zweiten Rechtszug

§ 46
Anwendbares Recht

Auf das Verfahren vor dem kirchlichen Arbeitsgerichts-
hof im zweiten Rechtszug finden die Vorschriften über
das Verfahren im ersten Rechtszug (§§ 27 bis 43) Anwen-
dung, soweit die Vorschriften dieses Abschnitts (§§ 47
bis 51) nichts anderes bestimmen.

§ 47
Revision

(1) Gegen das Urteil des Kirchlichen Arbeitsgerichts fin-
det die Revision an den Kirchlichen Arbeitsgerichtshof
statt, wenn sie in dem Urteil des Kirchlichen Arbeitsge-
richts oder in dem Beschluss des Kirchlichen Arbeits-
gerichtshofes nach § 48 Absatz 5 Satz 1 zugelassen wor-
den ist. Die Nichtzulassung der Revision ist schriftlich zu
begründen.

(2) Die Revision ist zuzulassen, wenn

a) die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder

b) das Urteil von einer Entscheidung des Kirchlichen
Arbeitsgerichtshofes oder, solange eine Entscheidung
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des Kirchlichen Arbeitsgerichtshofes in der Rechts-
frage nicht ergangen ist, von einer Entscheidung eines
anderen Kirchlichen Arbeitsgerichts abweicht und die
Entscheidung auf dieser Abweichung beruht oder

c) ein Verfahrensmangel geltend gemacht wird, auf dem
die Entscheidung beruhen kann.

(3) Der Kirchliche Arbeitsgerichtshof ist an die Zulassung
der Revision durch das Kirchliche Arbeitsgericht gebunden.

(4) Gegen Beschlüsse, durch die über die Anordnung,
Abänderung oder Aufhebung einer einstweiligen Verfü-
gung entschieden wird, ist die Revision nicht zulässig.

§ 48
Nichtzulassungsbeschwerde

(1) Die Nichtzulassung der Revision kann durch Be-
schwerde angefochten werden.

(2) Die Beschwerde ist beim Kirchlichen Arbeitsgerichts-
hof innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollstän-
digen Urteils schriftlich einzulegen. Die Frist ist auch ge-
wahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist bei dem
Gericht, dessen Urteil angefochten wird, eingelegt wird.
Die Beschwerde muss das angefochtene Urteil bezeichnen.

(3) Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach
der Zustellung des vollständigen Urteils zu begründen.
Die Begründung ist beim Kirchlichen Arbeitsgerichtshof
einzureichen. In der Begründung muss die grundsätzli-
che Bedeutung der Rechtssache dargelegt oder die Ent-
scheidung, von welcher das Urteil abweicht, oder der
Verfahrensmangel bezeichnet werden.

(4) Die Einlegung der Beschwerde hemmt die Rechtskraft
des Urteils.

(5) Über die Beschwerde entscheidet der Kirchliche Ar-
beitsgerichtshof ohne Hinzuziehung der beisitzenden
Richter durch Beschluss, der ohne mündliche Verhand-
lung ergehen kann. Der Beschluss soll kurz begründet
werden; von einer Begründung kann abgesehen werden,
wenn sie nicht geeignet ist, zur Klärung der Vorausset-
zungen beizutragen, unter denen eine Revision zugelassen
ist. Mit der Ablehnung der Beschwerde durch den Kirch-
lichen Arbeitsgerichtshof wird das Urteil rechtskräftig.

§ 49
Revisionsgründe

(1) Die Revision kann nur darauf gestützt werden, dass
das Urteil des Kirchlichen Arbeitsgerichts auf der Verlet-
zung einer Rechtsnorm beruht.

(2) Ein Urteil ist stets als auf der Verletzung einer Rechts-
norm beruhend anzusehen, wenn

a) das erkennende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt
war,

b) bei der Entscheidung ein Richter mitgewirkt hat, der
von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes aus-
geschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit
mit Erfolg abgelehnt war,

c) einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

d) das Urteil auf eine mündliche Verhandlung ergangen
ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des
Verfahrens verletzt worden sind, oder

e) die Entscheidung nicht mit Gründen versehen ist.

§ 50
Einlegung der Revision

(1) Die Revision ist beim Kirchlichen Arbeitsgerichtshof
innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständi-
gen Urteils oder des Beschlusses über die Zulassung der
Revision nach § 48 Absatz 5 Satz 1 schriftlich einzu-
legen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn die Revision
innerhalb der Frist bei dem Gericht, dessen Urteil ange-
fochten wird, eingelegt wird. Die Revision muss das an-
gefochtene Urteil bezeichnen.

(2) Die Revision ist innerhalb von zwei Monaten nach
Zustellung des vollständigen Urteils oder des Beschlus-
ses über die Zulassung der Revision nach § 48 Absatz 5
Satz 1 zu begründen. Die Begründung ist beim Kirchli-
chen Arbeitsgerichtshof einzureichen. Die Begründungs-
frist kann auf einen vor ihrem Ablauf gestellten Antrag
vom Präsidenten einmalig um einen weiteren Monat ver-
längert werden. Die Begründung muss einen bestimmten
Antrag enthalten, die verletzte Rechtsnorm und, soweit
Verfahrensmängel gerügt werden, die Tatsachen angeben,
die den Mangel ergeben.

§ 51
Revisionsentscheidung

(1) Der Kirchliche Arbeitsgerichtshof prüft, ob die Revi-
sion statthaft und ob sie in der gesetzlichen Form und Frist
eingelegt und begründet worden ist. Mangelt es an einem
dieser Erfordernisse, so ist die Revision unzulässig.

(2) Ist die Revision unzulässig, so verwirft sie der Kirch-
liche Arbeitsgerichtshof ohne Mitwirkung der beisitzen-
den Richter durch Beschluss, der ohne mündliche Ver-
handlung ergehen kann.

(3) Ist die Revision unbegründet, so weist der Kirchliche
Arbeitsgerichtshof durch Urteil die Revision zurück.
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(4) Ist die Revision begründet, so kann der Kirchliche
Arbeitsgerichtshof

a)  in der Sache selbst entscheiden,

b) das angefochtene Urteil aufheben und die Sache zur
anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zu-
rückverweisen.

(5) Ergeben die Entscheidungsgründe zwar eine Verlet-
zung des bestehenden Rechts, stellt sich die Entscheidung
selbst aber aus anderen Gründen als richtig dar, so ist die
Revision zurückzuweisen.

(6) Das Kirchliche Arbeitsgericht, an das die Sache zur
anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurück-
verwiesen ist, hat seiner Entscheidung die rechtliche Be-
urteilung des Kirchlichen Arbeitsgerichtshofes zugrunde
zu legen.

3. Abschnitt
Vorläufiger Rechtsschutz

§ 52
Einstweilige Verfügung

(1) Auf Antrag kann, auch schon vor der Erhebung der
Klage, eine einstweilige Verfügung in Bezug auf den
Streitgegenstand getroffen werden, wenn die Gefahr be-
steht, dass in dem Zeitraum bis zur rechtskräftigen Been-
digung des Verfahrens die Verwirklichung eines Rechtes
des Klägers vereitelt oder wesentlich erschwert werden
könnte, oder wenn die Regelung eines vorläufigen Zu-
standes in einem streitigen Rechtsverhältnis erforderlich
ist, um wesentliche Nachteile abzuwenden.

(2) Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Achten
Buches der Zivilprozessordnung über die einstweilige Ver-
fügung (§§ 935 bis 943) entsprechend mit der Maßgabe,
dass die Entscheidungen ohne mündliche Verhandlung und
ohne Hinzuziehung der beisitzenden Richter ergehen und
erforderliche Zustellungen von Amts wegen erfolgen.

4. Abschnitt
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen

§ 53
Vollstreckungsmaßnahmen

(1) Ist ein Beteiligter rechtskräftig zu einer Leistung ver-
pflichtet worden, hat er dem Gericht, das die Streitigkeit
verhandelt und entschieden hat, innerhalb eines Monats
nach Eintritt der Rechtskraft zu berichten, dass die aufer-
legten Verpflichtungen erfüllt sind.

(2) Berichtet der Beteiligte nicht innerhalb eines Monats,
fordert der Vorsitzende des Gerichts ihn auf, die Verpflich-
tungen unverzüglich zu erfüllen. Bleibt die Aufforderung
erfolglos, ersucht das Gericht den kirchlichen Vorgesetz-
ten des verpflichteten Beteiligten um Vollstreckungshilfe.
Dieser berichtet dem Gericht über die von ihm getroffe-
nen Maßnahmen.

(3) Bleiben auch die nach Absatz 2 getroffenen Maßnah-
men erfolglos, kann das Gericht auf Antrag gegen den
säumigen Beteiligten eine Geldbuße bis zu 2500 € ver-
hängen und anordnen, dass die Entscheidung des Gerichts
unter Nennung der Verfahrensbeteiligten im Amtsblatt des
für den säumigen Beteiligten zuständigen Bistums zu ver-
öffentlichen ist.

§ 54
Vollstreckung von Willenserklärungen

Ist ein Beteiligter zur Abgabe einer Willenserklärung ver-
urteilt, so gilt die Erklärung als abgegeben, sobald das
Urteil Rechtskraft erlangt hat.

5. Abschnitt
Beschwerdeverfahren

§ 55
Verfahrensbeschwerde

Hinsichtlich der Beschwerde gegen Entscheidungen des
Kirchlichen Arbeitsgerichts oder seines Vorsitzenden gilt
§ 78 Satz 1 des Arbeitsgerichtsgesetzes entsprechend mit
der Maßgabe, dass über die Beschwerde der Präsident des
Arbeitsgerichtshofes durch Beschluss ohne mündliche
Verhandlung entscheidet.

Vierter Teil
Schlussvorschriften

§ 56
Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am 1. Juli 2010 in Kraft.

Für die Deutsche Bischofskonferenz

Erzbischof Dr. Robert Zollitsch
Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz
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Nr. 312

Dekret zur Änderung des Dekrets über die
Errichtung des Kirchlichen Arbeitsgerichts
erster Instanz für die Erzdiözese Freiburg
vom 4. Juni 2005 (ABl. 2005, S. 91)

Artikel 1
Änderung des Dekrets vom 4. Juni 2005

1. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Am Ende des Satzes 1 wird das Zeichen „*“ und
damit die Fußnote mit dem Wortlaut „* Gemäß
Übereinkommen des Erzbischofs von Freiburg
und des Bischofs von Rottenburg-Stuttgart vom
2. Februar 2005/22. April 2005 nimmt der jewei-
lige Vorsitzende des Kirchlichen Arbeitsgerichts
das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden des
Kirchlichen Arbeitsgerichts in der jeweiligen Nach-
bardiözese wahr“ gestrichen.

b) Satz 3 wird wie folgt geändert:

Das Wort „Eine“ wird durch das Wort „Die“ ersetzt.

2. § 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Bei der Abgabe der Vorschläge durch die vorschlags-
berechtigten Gremien werden Vertreter aus Einrich-
tungen der Caritas, die jeweils von der Dienstgeberseite
und der Mitarbeiterseite der Regionalkommission
Baden-Württemberg der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion des Deutschen Caritasverbandes nominiert wer-
den, angemessen berücksichtigt.“

3. § 5 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

Das Wort „Ordinariat“ wird durch das Wort „Offizialat“
ersetzt.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Änderungen treten am 1. Juli 2010 in Kraft.

Freiburg im Breisgau, den 17. Mai 2010

Erzbischof

Verordnungen des Erzbischofs
Nr. 313

Verordnung zur Änderung der Ordnung für
die Kirchenchöre in der Erzdiözese Freiburg

Die Ordnung für die Kirchenchöre in der Erzdiözese
Freiburg vom 29. März 2000 (ABl. S. 297) wird wie folgt
geändert:

Artikel I

1. In § 1 Absatz 4 Satz 4 wird das Wort „Diözesan-
präsidium“ durch „Diözesanpräses“ ersetzt.

2. In § 2 Absatz 5 werden die Worte „des Bezirks und
der Diözese“ durch „der Erzdiözese“ ersetzt.

3. § 9 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 3 Buchstabe d) werden die Worte „auf

Dekanats- und Bezirksebene“ durch die Worte „im
Dekanat“ ersetzt.

b) In Absatz 4 Buchstabe c) werden die Worte „auf
Dekanats- und Bezirksebene“ durch die Worte „im
Dekanat“ ersetzt.

4. Im Anschluss an § 13 wird folgender neuer § 14 ein-
gefügt:

„§ 14
Streitfragen

(1) Streitfragen im Kirchenchor sollen durch Gesprä-
che im Kirchenchorvorstand beigelegt werden.

(2) Falls auf örtlicher Ebene keine Lösung gefunden
wird, kann der Dekanatsvorstand angerufen werden.“

5. Der bisherige § 14 wird neu § 15 und wird wie folgt
geändert:
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Die Auflösung des Kirchenchores kann nur in
einer eigens mit dieser Tagesordnung einberufenen
Chorversammlung und nach Anhörung des Dekanats-
vorstandes beschlossen werden. Für einen Auflösungs-
beschluss ist die Dreiviertelmehrheit aller erschiene-
nen Sängerinnen und Sänger erforderlich; er bedarf
zu seiner Rechtswirksamkeit der Zustimmung des
Pfarrgemeinderates.“

6. Der bisherige § 15 wird neu § 16.

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Freiburg im Breisgau, den 4. Mai 2010

Erzbischof
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Nr. 314

Ordnung für die Kirchenchöre in der Erz-
diözese Freiburg

Die Ordnung für die Kirchenchöre in der Erzdiözese
Freiburg vom 29. März 2000 (ABl. S. 297), zuletzt geän-
dert am 4. Mai 2010, wird wie folgt neu bekannt gemacht:

Ordnung für die Kirchenchöre
in der Erzdiözese Freiburg

Abschnitt I
Grundlagen

§ 1
Trägerschaft und Organisation des Kirchenchores

(1) Der Kirchenchor ist eine Einrichtung der Kirchenge-
meinde ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Er dient vorran-
gig der musikalischen Gestaltung der Liturgie und pflegt
die geistliche und nach Möglichkeit auch die weltliche
Chormusik. Der Kirchenchor versteht seine Tätigkeit als
Wesens- und Lebensäußerung der Katholischen Kirche.

(2) Der Kirchenchor trägt in der Regel seinen Namen nach
der Kirche (Pfarr-, Filial- oder Kuratiekirche), an der er
besteht.

(3) Die katholischen Kirchengemeinden in der Erzdiözese
Freiburg sind in ihrer Eigenschaft als Träger eines Kir-
chenchores Mitglied des Diözesan-Cäcilien-Verbandes
(DCV). Die Verpflichtungen dem DCV gegenüber erge-
ben sich aus dessen Satzung.

(4) Ein Chor kann als Kirchenchor anerkannt werden, wenn
er bereit und in der Lage ist, die sich aus dieser Ordnung
ergebenden Aufgaben in Übereinstimmung mit den pas-
toralen Zielsetzungen der Pfarrgemeinde wahrzunehmen
und diese Ordnung sowie die Satzung des DCV bejaht.

Über die Anerkennung eines Chores als Kirchenchor1 ent-
scheidet der Pfarrer/Pfarradministrator im Einvernehmen
mit dem Pfarrgemeinderat nach vorheriger Anhörung des
Dekanatspräses.

Die Anerkennung kann bei Wegfall einer nach Satz 1 er-
forderlichen Voraussetzung durch die für die Anerkennung
zuständigen Organe nach Anhörung des Dekanatspräses
entzogen werden.

Die Anerkennung eines Chores und der Entzug der Aner-
kennung sind dem Diözesanpräses mitzuteilen.

(5) Bilden mehrere Kirchengemeinden einen gemeinsa-
men Kirchenchor, werden die damit zusammenhängen-

den Fragen in einer Vereinbarung der Kirchengemeinden
geregelt, welche der Genehmigung durch das Erzbischöf-
liche Ordinariat bedarf.

§ 2
Ziele und Aufgaben des Kirchenchores

(1) Der Kirchenchor gestaltet möglichst regelmäßig die
Liturgie in einer Weise mit, die den liturgischen und mu-
sikalischen Anforderungen der Kirche auf der Grundlage
der für Liturgie und Kirchenmusik maßgeblichen Be-
schlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils (insbesondere
der Liturgiekonstitution), den nachkonziliaren Ausfüh-
rungsbestimmungen auf der Ebene der Weltkirche, den
Ordnungen für den deutschen Sprachraum und den in der
Erzdiözese Freiburg geltenden Regelungen gerecht wird.

(2) Der Kirchenchor pflegt und fördert den gregoriani-
schen Choral, den deutschen Liturgiegesang in seiner Viel-
falt – insbesondere das deutsche Kirchenlied – und die
mehrstimmige Kirchenmusik möglichst vieler Stilepo-
chen und verschiedener Stilrichtungen.

(3) Der Kirchenchor wirkt mit anderen musikalisch-
liturgischen Gruppen der Kirchengemeinde (z. B. Kinder-
chor, Jugendchor/Jugendband, Schola, Instrumentalkreis)
partnerschaftlich zusammen.

(4) Der Kirchenchor wirkt auch bei außerliturgischen Fei-
ern und Veranstaltungen der Pfarrgemeinde mit.

(5) An überpfarrlichen kirchenmusikalischen Treffen auf
der Ebene des Dekanats und der Erzdiözese nimmt der
Kirchenchor in der Regel teil.

(6)  Das öffentliche Auftreten des Kirchenchores in geist-
lichen Konzerten und bei weltlichen Veranstaltungen ist
wünschenswert, sofern dies die nach Absatz 1 bis 5 vor-
rangig wahrzunehmenden Aufgaben zulassen.

(7) Zur Verwirklichung seiner Aufgaben trifft sich der
Kirchenchor in der Regel wöchentlich einmal zu einer
Probe.

§ 3
Angehörige der Chorgemeinschaft2

(1) Der Kirchenchor besteht aus den Sängerinnen und Sän-
gern sowie dem Chorleiter.

1 Bei Inkrafttreten dieser Ordnung bestehende Kirchenchöre gelten als
anerkannt.

2  Der in dieser Ordnung verwendete Begriff „Chorgemeinschaft“ um-
fasst den in Absatz 1 und 2 definierten Personenkreis. Die in Absatz 1
und Absatz 2 getroffene Unterscheidung zwischen „aktiv“ und „passiv“
der Chorgemeinschaft angehörenden Personen ist bedeutsam für die
in den §§ 4 bis 6 dieser Ordnung getroffenen Regelungen, insbeson-
dere für das Teilnahme-, Antrags- und Stimmrecht in der Chorver-
sammlung (§ 7).
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(2) Der Chorgemeinschaft können Förderer angehören,
welche die Arbeit des Chores ideell, finanziell und bera-
tend unterstützen.

 (3) Angehörige der Chorgemeinschaft können vom Chor-
vorstand wegen besonderer Verdienste geehrt werden. Für
langjährige aktive Zugehörigkeit zum Kirchenchor ver-
leiht der DCV eine Auszeichnung. Die Voraussetzun-
gen für diese Ehrung sind in einer eigenen Ordnung  ge-
regelt.

Abschnitt II
Mitwirkung im Kirchenchor

§ 4
Pflichten der Angehörigen der Chorgemeinschaft

(1) Die Sängerinnen und Sänger verpflichten sich, an den
Chorproben, an den gottesdienstlichen Feiern und an sons-
tigen Veranstaltungen sowie an den vom Chorvorstand
einberufenen Versammlungen teilzunehmen.

(2) Die Angehörigen der Chorgemeinschaft helfen mit,
neue Sängerinnen und Sänger sowie Förderer zu gewinnen.

§ 5
Rechte der Angehörigen der Chorgemeinschaft

(1) Alle Angehörigen der Chorgemeinschaft nehmen an
der jährlichen Chorversammlung teil.

(2) Antragsberechtigt sind alle Angehörige der Chorge-
meinschaft. Stimmberechtigt sind die Sängerinnen und
Sänger und der Chorleiter.

§ 6
Aufnahme, Austritt und Ausschluss

von Angehörigen der Chorgemeinschaft

(1) Voraussetzungen der Zugehörigkeit zum Kirchenchor
sind religiös-kirchliche Haltung, musikalische Eignung
und die Bereitschaft zur Einordnung in die Chorgemein-
schaft.

(2) Über die Aufnahme von Sängerinnen und Sängern ent-
scheidet der Chorleiter nach Rücksprache mit den übri-
gen Mitgliedern des Chorvorstands; über die Aufnahme
von Förderern entscheidet der Chorvorstand.

(3) Der Austritt steht jedem Angehörigen der Chorge-
meinschaft durch Abmeldung beim Chorvorstand frei.

(4) Ein Angehöriger der Chorgemeinschaft kann durch
den Chorvorstand ausgeschlossen werden, wenn er sich
ohne genügenden Grund nicht am Chorleben beteiligt,

den Zielen und Aufgaben des Kirchenchores nach dieser
Ordnung zuwiderhandelt oder den satzungsgemäßen
Zielen und Aufgaben des DCV entgegenwirkt. Der Be-
schluss über den Ausschluss einer Sängerin oder eines
Sängers bedarf der Zustimmung des Chorleiters. Vor
der Entscheidung erhält der betroffene Angehörige der
Chorgemeinschaft die Möglichkeit eines klärenden Ge-
sprächs mit dem Chorvorstand. Der Ausschluss ist dem
betroffenen Angehörigen der Chorgemeinschaft schrift-
lich mitzuteilen.

(5) Gegen den Ausschluss kann innerhalb eines Monats
beim Dekanatspräses des DCV Einspruch erhoben wer-
den. Der Dekanatsvorstand entscheidet endgültig.

Abschnitt III
Chorversammlung/Chorvorstand

§ 7
Chorversammlung

(1) Mindestens einmal jährlich findet eine ordentliche
Chorversammlung statt, zu der alle Angehörigen der Chor-
gemeinschaft mit Angabe der Tagesordnung vom Chor-
vorstand schriftlich oder durch Veröffentlichung im Pfarr-
blatt unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei
Wochen eingeladen werden.

Eine Chorversammlung muss ferner einberufen werden,
wenn wenigstens ein Drittel der Angehörigen der Chor-
gemeinschaft oder die Hälfte der Sängerinnen und Sän-
ger dies schriftlich unter Angabe der Gründe beim Chor-
vorstand beantragt.

(2) Der Chorversammlung obliegt:

a) die Entgegennahme des Jahresberichts und des Kas-
senberichts sowie des Berichts der Kassenprüfer und
die Entlastung des Chorvorstands,

b) die Wahl der Mitglieder des Chorvorstands, soweit es
termingemäß erforderlich ist, und die Wahl der Kassen-
prüfer, die bis zur nächsten Chorversammlung im Amt
sind,

c) die Beratung und Beschlussfassung über Wünsche und
Anträge.

(3) Zur Gültigkeit von Wahlen und Beschlüssen ist die
einfache Mehrheit der an der Abstimmung teilnehmen-
den stimmberechtigten Personen erforderlich, soweit die-
se Ordnung nichts anderes bestimmt. Stimmenthaltungen
bleiben unberücksichtigt. Bei Stimmengleichheit ist ein
Antrag abgelehnt.

(4) Die Tagesordnung der Chorversammlung enthält in
der Regel auch einen Beitrag des Präses oder des Chor-
leiters zu Fragen der Liturgie und Kirchenmusik.
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§ 8
Chorvorstand 3

(1) Der Chorvorstand besteht aus:

a) dem Präses,

b) dem Chorleiter,

c) dem Vorsitzenden,

d) dem Schriftführer,

e) dem Kassenwart.

Die Chorversammlung kann beschließen, dass dem Chor-
vorstand darüber hinaus weitere Personen als Beisitzer
angehören.

(2) Die Berufung und Anstellung des Chorleiters erfolgt
auf der Grundlage der in der Erzdiözese Freiburg gelten-
den Bestimmungen auf Vorschlag oder nach Anhörung
des Chorvorstandes durch den Stiftungsrat der Kirchen-
gemeinde.

(3) Für das Amt des Vorsitzenden und des Kassenwarts
ist die Vollendung des 18. Lebensjahres erforderlich.

(4) Vorsitzender, Schriftführer, Kassenwart und Beisitzer
werden von der Chorversammlung aus der Mitte der
Sängerinnen und Sänger mit einfacher Stimmenmehrheit
auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Die Satzung für
den Kirchenchor (§ 13) kann eine längere Amtszeit vor-
sehen. Die Wiederwahl und die vorzeitige Abwahl sind
zulässig.

Die Wahl des Vorsitzenden bedarf zu ihrer Wirksamkeit
der Bestätigung durch den Präses.

(5) Der Chorvorstand beruft eine Person aus seiner Mitte
zum stellvertretenden Vorsitzenden.

§ 9
Aufgaben des Chorvorstands

(1) Der Chorvorstand wirkt an der Leitung und Koordi-
nierung der Angelegenheiten des Chores nach Maßgabe
der folgenden Regelungen mit. Er bemüht sich um ein
gutes Einvernehmen mit Gremien, Gruppen und Verei-
nen innerhalb und außerhalb der Pfarrgemeinde.

(2) Präses des Kirchenchores ist der zuständige Pfarrer/
Pfarradministrator. Der Präses kann nach Anhörung des
Chorvorstands die Wahrnehmung dieser Aufgabe einem

anderen Priester, Diakon oder Mitarbeiter im pastoralen
oder katechetischen Dienst übertragen.

Dem Präses obliegen folgende Aufgaben:

a) Er ist verantwortlich für die  pastorale  Begleitung des
Chores, für die Einbindung des Chores in den Got-
tesdienst der Gemeinde und in das Miteinander der
Gruppen einer Gemeinde sowie für die liturgische Be-
ratung und Weiterbildung.

b) Seine Zustimmung ist für alle wichtigen Vorhaben im
liturgischen Bereich erforderlich.

(3) Dem Chorleiter obliegt die musikalische Leitung des
Chores:

a) Er wählt die Kompositionen aus und stimmt mit dem
Präses die Mitwirkung des Chores beim Gottesdienst
ab.

b) Er setzt im Einvernehmen mit dem Chor die Proben
an.

c) Der Chorleiter soll in der Regel zum Mitglied im Litur-
gieausschuss des Pfarrgemeinderats berufen werden.
Gehört er diesem nicht an, wird er eingeladen, an Sit-
zungen des Pfarrgemeinderats, auf denen Fragen der
Kirchenmusik behandelt werden, beratend teilzunehmen.

d) Der Chorleiter nimmt an den Treffen der Chorleiter
im Dekanat teil.

(4) Der Vorsitzende ist für die Pflege der Chorgemeinschaft
verantwortlich:

a) Er ist Sprecher der Angehörigen der Chorgemeinschaft,
leitet die Chorversammlung (§ 7) und koordiniert die
Arbeit im Chorvorstand.

b) Zusammen mit dem Chorleiter und den übrigen Mit-
gliedern des Chorvorstands bemüht er sich um ein
gutes Einvernehmen mit anderen Gremien, Gruppen
und Vereinen innerhalb und außerhalb der Pfarrge-
meinde.

c) Der Vorsitzende nimmt an den Treffen der Vorsitzenden
im Dekanat teil.

(5) Der Schriftführer führt die Liste der Angehörigen der
Chorgemeinschaft, die Anwesenheitsliste, die Protokolle
über die Veranstaltungen des Chores und über Beschlüs-
se der Sitzungen. Er besorgt den Schriftwechsel, führt die
Chorstatistik  und erstellt den Jahresbericht.

(6) Der Kassenwart führt die Gemeinschaftskasse des Kir-
chenchors. Er gibt der Chorversammlung den Kassen-
bericht. Er verwaltet das Chorarchiv (Notenmaterial), so-
weit der Chorvorstand nicht eine andere Person mit dieser
Aufgabe betraut.

3 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit wird in
dieser Ordnung generell auf die gleichzeitige Verwendung der ge-
schlechtsbezogenen Sprachformen verzichtet. Die Begriffe umfas-
sen daher immer die weiblichen und die männlichen Funktionsträger.
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Abschnitt IV
Rechtliche Vertretung/Wirtschaftsführung

§ 10
Rechtliche Vertretung des Kirchenchores

Der Kirchenchor wird im Rechtsverkehr durch den Stif-
tungsrat der Kirchengemeinde nach Maßgabe der Vor-
schriften des kirchlichen Rechts vertreten.

§ 11
Anschaffungen

(1) Der Chorleiter entscheidet über neu anzuschaffende
Noten im Rahmen der ihm zur Verfügung gestellten Mit-
tel. Den kirchenmusikalischen Personal- und Sachaufwand
trägt die Kirchengemeinde nach Maßgabe ihres Haushalts-
planes. Dazu gehört auch der pflichtgemäße Bezug des
offiziellen Organs des ACV („Musica Sacra“).

(2) Alle Anschaffungen des Chores gehen in das Eigen-
tum der Kirchengemeinde über. Dies gilt auch für Stif-
tungen und Spenden für kirchenmusikalische Zwecke.

§ 12
Gemeinschaftskasse des Kirchenchores

(1) Die Gemeinschaftskasse des Kirchenchores ist Sonder-
vermögen der Kirchengemeinde. Es dient der Pflege der
Gemeinschaft und der Durchführung von Veranstaltun-
gen außerhalb des liturgisch-kirchenmusikalischen Be-
reichs.

(2) Die Gemeinschaftskasse wird nach Maßgabe dieser
Ordnung vom Chorvorstand verwaltet. Das Nähere kann
durch die Satzung für den Kirchenchor (§ 13) geregelt
werden.

(3) Dem Stiftungsrat und dem Erzbischöflichen Ordinariat
bleibt das Recht vorbehalten, Auskünfte zu verlangen,
Einsicht in das Schriftgut zu nehmen sowie Prüfungen
vorzunehmen bzw. zu veranlassen.

Abschnitt V
Schlussbestimmungen

§ 13
Satzung für den Kirchenchor

Auf Vorschlag der Chorversammlung, welcher einer
Zwei-Drittel-Mehrheit der an der Abstimmung teilneh-
menden Angehörigen der Chorgemeinschaft bedarf, kann

der Pfarrgemeinderat eine diese Ordnung ergänzende Sat-
zung für den Kirchenchor erlassen. Diese Satzung darf
den Bestimmungen dieser Ordnung nicht widersprechen.
Beschlüsse über den Erlass und die Änderung der Chor-
satzung bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Ge-
nehmigung des Diözesanpräses des DCV; sie sind von
diesem nach Erteilung der Genehmigung dem Diözesan-
präsidium und dem Erzbischöflichen Ordinariat schrift-
lich mitzuteilen.

§ 14
Streitfragen

(1) Streitfragen im Kirchenchor sollen durch Gespräche
im Kirchenchorvorstand beigelegt werden.

(2)  Falls auf örtliche Ebene keine Lösung gefunden wird,
kann der Dekanatsvorstand angerufen werden.

§ 15
Auflösung

(1) Die Auflösung des Kirchenchores kann nur in einer
eigens mit dieser Tagesordnung einberufenen Chorver-
sammlung und nach Anhörung des Dekanatsvorstandes
beschlossen werden. Für einen Auflösungsbeschluss ist
die Dreiviertelmehrheit aller erschienenen Sängerinnen
und Sänger erforderlich; er bedarf zu seiner Rechtswirk-
samkeit der Zustimmung des Pfarrgemeinderates.

(2) Sollten in einem Kirchenchor unhaltbare oder ärgernis-
erregende Zustände eintreten, hat der Dekanatspräses dem
Diözesanpräses zu berichten, der sich um die Behebung
der Mängel bemüht. Nach erfolglosem Versuch kann der
Erzbischof die Auflösung des Kirchenchores verfügen.

(3) Bei Auflösung des Kirchenchores und bei Entzug der
Anerkennung (§ 1 Absatz 4 Satz 3) geht die Verwaltung
der Gemeinschaftskasse (§ 12) auf den Stiftungsrat über.
Das Sondervermögen muss zur Förderung der Kirchen-
musik verwendet werden.

§ 16
Inkrafttreten

(1) Diese Ordnung tritt am 1. April 2000 in Kraft.

Gleichzeitig treten alle örtlichen Satzungen für Kirchen-
chöre außer Kraft, soweit sie dieser Ordnung widerspre-
chen.

(2) Die Satzung der Kirchenchöre vom 14. Januar 1977
(ABl. S. 17) wird aufgehoben.
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Nr. 315

Satzung des Diözesan-Cäcilien-Verbandes
in der Erzdiözese Freiburg

Die Satzung des Diözesan-Cäcilien-Verbandes in der Erz-
diözese Freiburg wurde in der Generalversammlung des
Verbandes am 20. Februar 2010 geändert und mit Datum
vom 4. Mai 2010 durch Herrn Erzbischof genehmigt.

Die Satzung des Verbandes wird nachfolgend bekannt
gemacht:

Satzung des Diözesan-Cäcilien-Verbandes
 in der Erzdiözese Freiburg

Abschnitt I
Grundlagen

§ 1
Name, Sitz und Rechtsform

(1) Der Verband führt den Namen „Diözesan-Cäcilien-
Verband (DCV) in der Erzdiözese Freiburg“ und hat sei-
nen Sitz in Freiburg i. Br.

(2) Der DCV hat nach staatlichem Recht die Rechtsform
eines nicht eingetragenen Vereins. Er ist nach kirchlichem
Recht als öffentlicher kirchlicher Verein gem. cann. 301
§ 1, 312 bis 320 CIC errichtet.

(3) Der DCV ist Mitglied des Allgemeinen Cäcilien-Ver-
bandes (ACV) für Deutschland.

§ 2
Ziele und Aufgaben

(1) Aufgabe des DCV ist die Förderung und Pflege der
Kirchenmusik, insbesondere des Chorgesanges, in den
Kirchenchören der Erzdiözese Freiburg. Der DCV nimmt
diese Aufgabe wahr auf der Grundlage der für Liturgie
und Kirchenmusik maßgeblichen Beschlüsse des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils (insbesondere der Liturgie-
konstitution), der nachkonziliaren Ausfiihrungsbestim-
mungen auf der Ebene der Weltkirche, der Ordnungen
für den deutschen Sprachraum und der in der Erzdiözese
Freiburg geltenden Regelungen.

(2) Der DCV aktiviert insbesondere die kirchenmusi-
kalische Arbeit auf Dekanatsebene.

(3) Der DCV führt kirchenmusikalische Veranstaltungen
durch.

(4) Der DCV bemüht sich um die religiöse und liturgi-
sche Bildungsarbeit der Kirchenchöre.

(5) Der DCV arbeitet mit dem Amt für Kirchenmusik der
Erzdiözese Freiburg zusammen.

§ 3
Gemeinnützigkeit

(1) Der DCV verfolgt ausschließlich und unmittelbar ge-
meinnützige und kirchliche Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenord-
nung.

(2) Der DCV ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins
dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus
Mitteln des DCV. Es darf keine Person durch Ausgaben,
die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4
Kirchliche Ausrichtung des DCV

(1) Der DCV versteht seine Tätigkeit als Wesens- und
Lebensäußerung der Katholischen Kirche.

(2) Der DCV und seine Organe unterstehen der Aufsicht
des Erzbischofs von Freiburg. Dieser überträgt die Wahr-
nehmung der Aufsicht dem Erzbischöflichen Ordinariat
Freiburg i. Br.

(3) Der Vorstand des DCV unterrichtet das Erzbischöf-
liche Ordinariat über seine Haushalts- und Wirtschafts-
führung durch Übersendung des Jahresberichts und des
Jahresabschlusses.

(4) Dem Erzbischöflichen Ordinariat bleibt das Recht vor-
behalten, weitere Auskünfte zu verlangen, Einsicht in die
Verbandsunterlagen zu nehmen sowie Prüfungen vorzu-
nehmen bzw. zu veranlassen.

(5) Diese Satzung, ihre Änderungen, die Änderung des
Verbandszwecks sowie die Auflösung des DCV bedürfen
zu ihrer Rechtswirksamkeit der Genehmigung des Erz-
bischofs von Freiburg.

Abschnitt II
Gliederung des DCV

§ 5
Mitgliedschaft

(1) Mitglieder des DCV sind alle katholischen Kirchen-
gemeinden in der Erzdiözese Freiburg in ihrer Eigenschaft
als Träger eines Kirchenchores.
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(2) Die Aufgaben der Kirchenchöre und ihre rechtliche
und wirtschaftliche Verfassung bestimmen sich nach
der „Ordnung für die Kirchenchöre in der Erzdiözese
Freiburg“, die vom Erzbischof erlassen wird.

(3) Dem DCV können andere Vereinigungen mit litur-
gischer oder musikalischer Zielsetzung als korporative
Mitglieder angehören.

§ 6
Struktur des DCV

Der DCV ist in Dekanatsverbände gegliedert.

Unterabschnitt 1
Dekanatsverbände

§ 7
Organe

Organe des Dekanatsverbandes sind:
a) die Dekanatsversammlung,
b) der Dekanatsvorstand.

§ 8
Dekanatsversammlung

(1) Der Dekanatsversammlung gehören folgende Vertre-
ter der Kirchenchöre an:

a) die Präsides,

b) die Chorleiter,

c) die Chorvorsitzenden.

(2) Die Dekanatsversammlung dient dem Gedankenaus-
tausch und der Vorbereitung gemeinsamer Veranstaltun-
gen (z. B. Dekanatschortag). Auf der Tagesordnung ste-
hen grundsätzlich Berichte des Dekanatsvorstands und
des Bezirkskantors.

(3) Die Dekanatsversammlung findet mindestens einmal
jährlich statt. Sie wird vom Dekanatsvorstand schriftlich
unter Wahrung einer Frist von mindestens zwei Wochen
einberufen. Dazu werden auch der Dekan und der zustän-
dige Bezirkskantor eingeladen.

§ 9
Dekanatsvorstand1

(1) Der Dekanatsvorstand wird für die Dauer von fünf
Jahren gewählt. Er besteht aus:

a) dem Dekanatspräses,

b) dem Dekanatschorleiter,

c) dem Dekanatschorvorsitzenden.

(2) Der Dekanatsvorstand unterstützt und koordiniert die
Tätigkeit der Kirchenchöre im Dekanat. Ihm obliegen die
Vorbereitung, Einberufung und Durchführung von Deka-
natschortagen oder anderen überpfarrlichen Treffen der
Kirchenchöre. Er vertritt den Dekanatsverband innerhalb
und außerhalb des Dekanates.

a) Der Dekanatspräses sorgt zusammen mit den Präsides
der einzelnen Kirchenchöre für die religiöse und litur-
gische Weiterbildung der Chorleiter und Chormitglieder.

b) Der Dekanatschorleiter ist für die musikalische Ge-
staltung der Veranstaltungen des Dekanatsverbandes
verantwortlich. Er sorgt zusammen mit dem Bezirks-
kantor für die fachliche Weiterbildung der Chorleiter.

c) Der Dekanatschorvorsitzende nimmt die organisa-
torische Vorbereitung, Leitung und Durchführung der
Veranstaltungen des Dekanatsverbandes wahr.

(3) Die Präsides eines Dekanats wählen aus ihrer Mitte
den Dekanatspräses.

Die Chorleiter wählen aus ihrer Mitte den Dekanatschor-
leiter.

Die Chorvorsitzenden wählen aus ihrer Mitte den Deka-
natschorvorsitzenden.

(4) Die Wahlen erfolgen mit einfacher Mehrheit. Die Wie-
derwahl ist zulässig. Der Dekanatspräses teilt das Ergeb-
nis aller Wahlen dem Dekan und dem Diözesanpräses mit.

(5) Der Dekanatsvorstand beschließt, welche Person aus
seiner Mitte die laufende Geschäftsführung wahrnimmt.

(6) Der Dekanatsvorstand wählt aus seiner Mitte eine
Person, die in den Diözesanvorstand entsandt wird.

(7) Der Dekanatsvorstand arbeitet mit dem zuständigen
Bezirkskantor zusammen. Der Bezirkskantor lädt min-
destens einmal jährlich zur fachlichen Fortbildung der
Kirchenmusiker seines Bezirks ein.

(8) Die Mitgliedschaft im Dekanatsvorstand endet vor
Ablauf der Amtszeit

a) durch Tod oder Kirchenaustritt,

b) durch schriftliche Austrittserklärung eines Mitglieds
an den Vorstand,

c) durch den Verlust des Amtes auf örtlicher Ebene,

d) durch Ausschluss eines Mitglieds durch den Vorstand
wegen den Verband schädigenden Verhaltens.

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit wird in
dieser Satzung generell auf die gleichzeitige Verwendung ge-
schlechtsbezogenen Sprachformen verzichtet. Die Begriffe umfassen
daher immer die weiblichen und männlichen Funktionsträger.
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Die vorzeitige Beendigung der Mitgliedschaft wird durch
das wahlberechtigte Gremium festgestellt und ein Nach-
folger gewählt.

(9) Mitglieder des Dekanatsvorstands, welche dem Anse-
hen des DCV durch ihre Verhalten schaden, können durch
den Diözesanvorstand abberufen werden. Gegen den Be-
schluss des Vorstands kann der Betroffene Berufung beim
Diözesanpräsidium einlegen; dieses entscheidet endgül-
tig. Bis zur Entscheidung des Diözesanpräsidiums ruhen
die Mitgliedschaftsrechte des Betroffenen.

(10) Bei Streitfragen, die auf Dekanatsebene nicht geklärt
werden können, kann das Diözesanpräsidium angerufen
werden.

Unterabschnitt 2
Diözesanverband

§ 10
Organe

Die Organe des Diözesanverbands sind:

a) die Generalversammlung,

b) der Diözesanvorstand,

c) das Diözesanpräsidium.

§ 11
Die Generalversammlung

(1) Der Generalversammlung gehören die Mitglieder der
Dekanatsvorstände (Dekanatspräses, Dekanatschorleiter,
Dekanatschorvorsitzenden) und die Mitglieder des Diöze-
sanvorstandes sowie der für Liturgie und Kirchenmusik
zuständige Referent des Erzbischöflichen Ordinariats an.

(2) Die Generalversammlung ist das oberste beschluss-
fassende Organ des Diözesan-Cäcilien-Verbandes. Ihr
obliegen die grundlegenden Entscheidungen über die Ver-
wirklichung der Ziele und Aufgaben des Verbandes.

Im Einzelnen sind ihr folgende Entscheidungen vorbe-
halten:

a) Entgegennahme des Berichtes des Diözesanpräses über
die Arbeit und Kassenführung des DCV seit der letzten
Generalversammlung,

b) Entlastung des Diözesanpräsidiums,

c) Nachwahlen in den Diözesanvorstand (nach § 12, 1d),

d) Wahl der Vizepräsides (nach § 13, 1 und 2),

e) Beschlussfassung über Satzungsänderungen
(nach § 15, 1),

f) Beschlussfassung über die Auflösung des DCV
(nach § 15, 2).

(3) Die ordentliche Generalversammlung findet alle fünf
Jahre statt. Eine außerordentliche Generalversammlung
kann vom Diözesanvorstand oder auf schriftlichen An-
trag von wenigstens einem Viertel der Mitglieder der Ge-
neralversammlung einberufen werden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt durch
den Diözesanpräses mit einer Frist von mindestens drei
Monaten unter Mitteilung der Tagesordnung durch Be-
kanntmachung im Amtsblatt der Erzdiözese Freiburg.

(4) Anträge auf Aufnahme eines Beratungsgegenstan-
des in die Tagesordnung und Sachanträge zur General-
versammlung, die mindestens sechs Wochen vorher beim
Diözesanpräses schriftlich eingereicht wurden, werden
in die Tagesordnung aufgenommen. Anträge, die nach
Ablauf dieser Frist eingereicht wurden, werden auf die
Tagesordnung gesetzt, wenn nicht ein Viertel der anwe-
senden Mitglieder widerspricht.

Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgege-
benen Stimmen gefasst, soweit das Gesetz oder die Sat-
zung nichts anderes bestimmen. Stimmenthaltungen blei-
ben unberücksichtigt. Jedes Mitglied hat eine Stimme, die
nicht übertragbar ist. Bei Stimmengleichheit gilt ein An-
trag als abgelehnt. Die Generalversammlung ist unabhän-
gig von der Zahl der erschienenen Mitglieder beschluss-
fähig.

(5) Bei Generalversammlungen finden feierliche Gottes-
dienste, geistliche Konzerte und Referate über kirchen-
musikalische Fragen statt.

§ 12
Der Diözesanvorstand

(1) Dem Diözesanvorstand gehören an:

a) die Mitglieder des Diözesanpräsidium,

b) die gewählten Vertreter der Dekanate,
(ein Vertreter je Dekanat)

c) der Domkapellmeister.

d ) Wenn dem Diözesanvorstand nicht mindestens je zwei
Präsides, zwei Chorleiter und zwei Chorvorsitzende
angehören, kann die Generalversammlung auf Vor-
schlag des Diözesanpräsidiums zusätzlich bis zu fünf
weitere Personen aus den nicht vertretenen Gruppen
in den Diözesanvorstand wählen.

(2) Dem Diözesanvorstand obliegen folgende Aufgaben:

a) er bestimmt die inhaltliche und organisatorische Aus-
richtung der Arbeit des DCV,
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b) er nimmt Berichte aus den Dekanaten entgegen,

c) er entscheidet über Aufnahme und Ausschluss von
korporativen Mitgliedern (§ 5 Absatz 3),

d) er beschließt über die Ordnung für Ehrungen und Aus-
zeichnungen,

e) er bestimmt die Reihenfolge der Vertretung des Diöze-
sanpräses durch die Vizepräsides.

(3) Der Diözesanvorstand tagt in der Regel zweimal jähr-
lich. Seine Sitzungen werden durch den Diözesanpräses
schriftlich unter Wahrung einer Frist von vier Wochen
einberufen. Er ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel der
Mitglieder anwesend sind. Beschlüsse werden mit ein-
facher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder ge-
fasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Diözesan-
präses.

§ 13
Das Diözesanpräsidium

(1) Dem Diözesanpräsidium gehören an:

a) der Diözesanpräses,

b) je ein Vizepräses
aus den Kreisen der Dekanatspräsides, der Dekanats-
chorleiter und der Dekanatschorvorsitzenden,

c) der Leiter des Amts für Kirchenmusik.

(2) Der Diözesanpräses wird durch den Erzbischof für die
Dauer von fünf Jahren nach Anhörung des Diözesan-
präsidiums ernannt.

Die Vizepräsides wählt die Generalversammlung aus ih-
rer Mitte.

Der Leiter des Amts für Kirchenmusik gehört dem Diöze-
sanpräsidium kraft Amtes an.

(3) Das Diözesanpräsidium nimmt alle Angelegenheiten
des DCV wahr, soweit diese nicht in dieser Satzung ei-
nem anderen Verbandsorgan übertragen sind.

(4) Das Diözesanpräsidium berät den Diözesanpräses in
allen laufenden Geschäften und bereitet die Sitzungen
des Diözesanvorstandes und die Generalversammlung vor.

(5) Der Diözesanpräses

a) führt die Geschäfte des Verbandes,

b) vertritt den DCV innerhalb und außerhalb der Diözese,

c) beruft die Sitzungen von Vorstand und Präsidium ein
und leitet sie,

d) erstattet jährlich dem Erzbischof einen schriftlichen
Bericht über das Wirken des Verbandes, der auch dem
ACV-Präsidenten zugeht,

e) beruft die Generalversammlung ein und leitet sie.

(6) Auf die Vizepräsides findet § 9 Absatz 8 entsprechend
Anwendung.

§ 14
Kasse

(1) Die Kasse wird vom DCV unter Verantwortung des
Diözesanpräses verwaltet.

(2) Die von der Kirchenbehörde genehmigten Beiträge der
Pfarreien werden jährlich durch das Erzbischöfliche Ordi-
nariat einbehalten und dem DCV zur Verfügung gestellt.

Abschnitt III
Schlussbestimmungen

§ 15
Satzungsänderungen/Auflösung des DCV

(1) Die Änderung der Satzung einschließlich der Ände-
rung des Verbandszwecks sowie die Auflösung des DCV
können nur mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der in der
Generalversammlung erschienenen Mitglieder beschlos-
sen werden. Hierüber darf nur abgestimmt werden, wenn
diese Punkte in der nach § 11 Absatz 3 bekannt gege-
benen Tagesordnung enthalten waren.

(2) Bei Aufhebung oder Auflösung des DCV fällt das
Verbandsvermögen an das Erzbistum Freiburg, das es im
Sinne des Verbandszwecks zu verwenden hat. Eine ande-
re Verwendung als zu unmittelbar gemeinnützigen, kirch-
lichen oder mildtätigen Zwecken ist unzulässig.

§ 16
Inkrafttreten

Vorstehende Satzung des Diözesan-Cäcilien-Verbandes
der Erzdiözese Freiburg wurde am 9. Oktober 1999 von
der Generalversammlung beschlossen und trat am 1. April
2000 in Kraft. Sie wurde am 20. Februar 2010 von der
Generalversammlung geändert. Diese Änderung tritt nach
der Genehmigung durch den Herrn Erzbischof in Kraft.
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Nr. 316

Verordnung zur Änderung der Satzung für
den Diözesanrat der Katholiken in der Erz-
diözese Freiburg

Die Satzung für den Diözesanrat der Katholiken in der
Erzdiözese Freiburg vom 31. März 2008 (ABl. S. 253)
wird wie folgt geändert:

Artikel I
Änderung der Satzung für den

Diözesanrat der Katholiken
in der Erzdiözese Freiburg

§ 3 erhält folgende Fassung:

„§ 3 Mitglieder des Diözesanrates

(1) Dem Diözesanrat der Katholiken gehören als stimm-
berechtigte Mitglieder an:

1. der/die jeweilige Vorsitzende des Dekanatsrates oder
im Fall seines/ihres Verzichtes auf die Mitgliedschaft
im Diözesanrat der Katholiken der/die jeweilige stell-
vertretende Vorsitzende des Dekanatsrates;

2. sieben Vertreterinnen/Vertreter der Erwachsenen-
verbände (einschließlich Altenwerk und Männerwerk),
drei Vertreter/Vertreterinnen der Jugendverbände und
zwei Vertreter/Vertreterinnen der Geistlichen Gemein-
schaften;

3. ein Regionaldekan, der aus deren Mitte gewählt
wird;

4. zwei vom Priesterrat aus seiner Mitte gewählte Mit-
glieder;

5. ein Vertreter/eine Vertreterin des Caritasverbandes für
die Erzdiözese Freiburg;

6. ein Vertreter/eine Vertreterin der diözesanen Kommis-
sion für Bildung;

7. bis zu neun Einzelpersönlichkeiten, die vom Diözesan-
rat hinzugewählt werden.

(2) Dem Diözesanrat gehören als beratende Mitglieder die
Vorsitzenden der ständigen Ausschüsse an, soweit sie nicht
in anderer Eigenschaft dem Diözesanrat angehören.

(3) Mitglieder des Diözesanrates gemäß Absatz 1 Ziffer 2
können von Jugend- und Erwachsenenverbänden, diöze-
sanen Werken sowie Geistlichen Gemeinschaften entsandt

werden, deren Satzungen bzw. Statuten kirchlich anerkannt
sind, und die über eine Organisationsstruktur auf diöze-
saner Ebene verfügen.

(4) Die Wahl der Vertreter/Vertreterinnen der Erwach-
senenverbände und der diözesanen Werke einerseits so-
wie der Geistlichen Gemeinschaften andererseits gemäß
Absatz 3 erfolgt durch die jeweilige Mitgliederversamm-
lung der „Arbeitsgemeinschaft der katholischen Erwach-
senenverbände (AKE)“ bzw. der „Arbeitsgemeinschaft der
Geistlichen Gemeinschaften (AGG)“ nach Maßgabe der
genehmigten Satzung bzw. Ordnung. Die Wahl der Ver-
treter/Vertreterinnen der Jugendverbände erfolgt auf
Veranlassung der BDKJ-Diözesanleitung durch die Diö-
zesanversammlung des BDKJ nach Maßgabe der geneh-
migten Diözesanordnung.

(5) Für die Mitglieder gemäß Absatz 1 Ziffern 1 bis 6
ist ein/eine persönlicher/persönliche Stellvertreter/Stell-
vertreterin zu wählen bzw. zu bestellen, der/die im Ver-
hinderungsfall das ordentliche Mitglied vertritt. Der/die
Stellvertreter/Stellvertreterin des Mitglieds gemäß Ab-
satz 1 Nr. 1 muss dem Vorstand des jeweiligen Deka-
natsrates angehören.

(6) Die Mitgliedschaft erlischt mit dem Ausscheiden
aus dem Dekanatsrat bzw. aus dem entsendenden Gre-
mium.

(7) In den Diözesanrat wählbar, hinzuwählbar und ent-
sendbar sind zur Wahl des Pfarrgemeinderates wahlbe-
rechtigte Katholiken, die das 18. Lebensjahr vollendet
haben, in der Ausübung ihrer allgemeinen kirchlichen
Gliedschaftsrechte nicht behindert sind, ordnungsgemäß
zur Wahl vorgeschlagen wurden und ihrer Kandidatur
zugestimmt haben.

Artikel II
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Ihrer Veröffentlichung in
Kraft.

Gleichzeitig tritt die Wahlordnung für die Wahl der Ver-
treter der Erwachsenenverbände im Diözesanrat der
Katholiken im Erzbistum Freiburg vom 21. Juni 1977
(ABl. S. 146) außer Kraft.

Freiburg im Breisgau, den 30. April 2010

Erzbischof
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Nr. 317

Verordnung zur Änderung und Berichtigung
der Satzung für die Pfarrgemeinderäte im
Erzbistum Freiburg

Die Satzung für die Pfarrgemeinderäte im Erzbistum
Freiburg vom 5. Juli 2004 (ABl. S. 353), zuletzt geändert
am 15. Juli 2009 (ABl. S. 91), wird wie folgt geändert:

Artikel I

1. In § 8 Absatz 1 Satz 2 wird der Begriff „Rahmenge-
schäftsordnung – RGO –“ durch „Gemeinsame Ge-
schäftsordnung für die Pfarrgemeinderäte und
Dekanatsräte in der Erzdiözese Freiburg – GGO –“
ersetzt.

2. § 8 Absatz 1 Satz 3 wird gestrichen.

3. In § 10 Absatz 3 Satz 1 wird vor dem Wort „Mitglie-
der“ das Wort „stimmberechtigte“ eingefügt.

4. In § 38 Absatz 3 Satz 1 wird die Bezeichnung
„§ 5 Absatz 3“ durch „§ 5 Absatz 2 Nr. 3“ ersetzt.

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Freiburg im Breisgau, den 30. April 2010

Erzbischof

Nr. 318

Jahresausflug des Erzbischöflichen Ordina-
riates

Wegen des Jahresausfluges ist das Dienstgebäude des
Erzbischöflichen Ordinariates in Freiburg, Schofer-
straße 2, am

Mittwoch, den 7. Juli 2010

ganztägig geschlossen.

Diese Regelung gilt entsprechend auch für das Erzbischöf-
liche Offizialat und für das Erzbischöfliche Archiv.

Nr. 319

Erteilung der Priesterweihe

Herr Erzbischof Dr. Robert Zollitsch hat am 9. Mai 2010
im Münster Unserer Lieben Frau in Freiburg folgenden
Diakonen die Priesterweihe erteilt:

Dominik Feigenbutz, Emmingen-Liptingen

Bernd Gehrke, Blumberg

Siegfried Huber, Oberkirch

Karlheinz Kläger, Endingen

Christian Müller, Homburg/Saar

Christian Nötzel, Pforzheim

Nelson Ribeiro, Singen

Oliver Störr, Friesenheim

Rainer Warneck, Bretten

Ernennungen

Der Herr Erzbischof hat mit Urkunde vom 7. Mai 2010
Herrn Pfarrer Matthias Zimmermann zum Dekan des
Dekanates Hegau ernannt.

Mit Schreiben vom 20. Mai 2010 wurde Frau Nicola
Heckner, Breisach, zur Schulbeauftragten für Grund-,
Haupt- und Realschulen im Dekanat Breisach-Neuenburg
ernannt. Die Ernennung gilt bis zum Ende des Schul-
jahres 2012/2013.

Mit Schreiben vom 26. Mai 2010 wurde Frau Heidrun
Strieder, Weingarten, zur Schulbeauftragten für Grund-,
Haupt- und Realschulen im Dekanat Bruchsal wieder er-
nannt. Die Ernennung gilt für die Schuljahre 2010/2011
bis 2015/2016.

Besetzung von Pfarreien

Der Herr Erzbischof hat mit Wirkung vom 13. Septem-
ber 2010 Herrn Michael Dafferner, Boxberg, zum Pfarrer
der Pfarreien St. Birgitta Iffezheim, St. Ägidius Rastatt-
Ottersdorf und St. Michael Rastatt-Wintersdorf, Dekanat
Rastatt, ernannt.

Der Herr Erzbischof hat mit Wirkung vom 13. Septem-
ber 2010 Herrn Thomas Holler, Karlsruhe-Durlach, zum
Pfarrer der Pfarreien St. Johannes Baptista Forbach,
St. Antonius Forbach-Bermersbach, St. Valentin Forbach-
Langenbrand und St. Wendelin Weisenbach, Dekanat
Rastatt, ernannt.

Personalmeldungen

Mitteilung
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Der Herr Erzbischof hat mit Wirkung vom 13. Septem-
ber 2010 Herrn Michael Latzel, Rheinfelden, zum
Pfarrer der Pfarreien St. Bernhard Schopfheim, St. Josef
Hausen i. W. und St. Maria Steinen-Höllstein, Dekanat
Wiesental, ernannt.

Der Herr Erzbischof hat mit Wirkung vom 13. Septem-
ber 2010 Herrn Matthias Schneider, Geisingen, zum
Pfarrer der Pfarreien Mariä Heimsuchung Meersburg
und St. Martin Seefelden, Dekanat Linzgau, ernannt.

Anweisung/Versetzung

18. Mai: P. Thomas Palakudiyil TOR als Vikar in die Seel-
sorgeeinheit Schwetzingen, Dekanat Wiesloch

Entpflichtung

P. Alphonse Ekka TOR wurde mit Ablauf des 30. April
2010 von seiner Aufgabe als Vikar in der Seelsorgeein-
heit Schwetzingen, Dekanat Wiesloch, entpflichtet.
P.  Alphonse Ekka ist in seiner Heimat zum Provinzial-
meister des Dritten Regulierten Ordens des hl. Franziskus
(TOR) gewählt worden.

Im Herrn sind verschieden

25. Mai: Pfarrer i. R., Geistl. Rat Alfons Utz, Freiburg,
† in Freiburg

1. Juni: Pfarrer i. R. Theodor Schulz, Ehrenkirchen,
† in Ehrenkirchen


